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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Drei Tage nachdem die Schweizer Stimmbevölkerung am 7. März 2021 das E-ID-Gesetz
an der Urne verworfen hatte, reichten Verfechterinnen und Verfechter einer
staatlichen Lösung aus allen politischen Lagern sechs gleichlautende Motionen für eine
«vertrauenswürdige staatliche E-ID» ein. Gerhard Andrey (gp, FR; Mo. 21.3124), Franz
Grüter (svp, LU; Mo. 21.3125), Min Li Marti (sp, ZH; Mo. 21.3126), Jörg Mäder (glp, ZH; Mo.
21.3127), Simon Stadler (mitte, UR; Mo. 21.3128) sowie die FDP-Liberale-Fraktion (Mo.
21.3129) argumentierten übereinstimmend, die Volksabstimmung habe deutlich gezeigt,
dass sich die Bevölkerung eine E-ID wünsche, aber deren Herausgabe und Betrieb nicht
privaten Unternehmen überlassen werden dürfe. Nur wenn der Staat dafür zuständig
sei, könne die E-ID Vertrauen und Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer geniessen.
Die Vorstösse enthielten demzufolge den Auftrag an den Bundesrat, eine staatliche E-ID
zu schaffen, die insbesondere die Grundsätze der «privacy by design», der
Datensparsamkeit und der dezentralen Datenspeicherung einhalten soll.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motionen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter
interpretierte das Abstimmungsresultat gleich wie die Motionärinnen und Motionäre
und erklärte, der Bundesrat wolle so rasch wie möglich einen neuen Vorschlag für eine
E-ID präsentieren. Ende Mai habe er deshalb das EJPD bereits mit der Ausarbeitung
eines Grobkonzepts beauftragt. Die daraus resultierende Auslegeordnung
verschiedener staatlicher Lösungsansätze befinde sich momentan in öffentlicher
Konsultation. Basierend darauf wolle der Bundesrat voraussichtlich Mitte 2022 ein
neues E-ID-Gesetz in die Vernehmlassung schicken, führte die EJPD-Chefin im
Nationalratsplenum aus.
Für etwas Dissonanz in all dem Einklang sorgte Jean-Luc Addor (svp, VS), der die
Vorstösse bekämpfte. Er sah den Ursprung des Misstrauens vonseiten der
Stimmbevölkerung nicht in der privatwirtschaftlichen Natur des abgelehnten
Vorschlags, weshalb es die falsche Schlussfolgerung sei, nun alles dem Staat überlassen
zu wollen. Auch die Zentralisierung und der Datenschutz seien wichtige Fragen für die
Konzeption der E-ID. Erfahrungen hätten zudem gezeigt, dass der Bund auch kein
«unerschütterliches Vertrauen» bei der erfolgreichen Durchführung von IT-Projekten
geniesse. Ausserhalb seiner eigenen Fraktion verfing die Kritik Addors allerdings nicht.
Die grosse Kammer nahm die sechs Motionen in der Herbstsession 2021 mit 145 zu 39
Stimmen bei 7 Enthaltungen an. Ausser der SVP stimmten alle Fraktionen geschlossen
dafür. 1

MOTION
DATUM: 14.09.2021
KARIN FRICK

In der Sommersession 2022 folgte der Ständerat dem Nationalrat und nahm sechs
gleichlautende Motionen für eine «vertrauenswürdige staatliche E-ID» an. Gerhard
Andrey (gp, FR; Mo. 21.3124), Franz Grüter (svp, LU; Mo. 21.3125), Min Li Marti (sp, ZH;
Mo. 21.3126), Jörg Mäder (glp, ZH; Mo. 21.3127), Simon Stadler (mitte, UR; Mo. 21.3128)
sowie die FDP-Liberale-Fraktion (Mo. 21.3129) argumentierten übereinstimmend, dass
die Volksabstimmung vom 7. März 2021 über die E-ID den Bedarf an einer staatlichen
Lösung aufgezeigt habe. Auch die einstimmige RK-SR und der Bundesrat empfahlen die
Motionen zur Annahme. Karin Keller-Sutter verwies überdies auf die schnelle
Wiederaufnahme des Themas durch das EJPD nach dem Volks-Nein und stellte in
Aussicht, dass noch im Sommer 2022 die Vernehmlassung zu einem neuen E-ID-Gesetz
eröffnet werde. Ebenso sprach sich SGV-Präsident Hannes Germann (svp, SH) für eine
staatliche Lösung aus, da es diese in Zusammenarbeit mit den Kantonen und
Gemeinden ermögliche, die wichtigsten Behördendienstleistungen rund um die Uhr
digital anzubieten. Medial äusserte sich beispielsweise auch Patrick Stähli, Präsident
des Vereins Digitale Gesellschaft Schweiz, positiv und betonte, die Schweiz dürfe in
diesem Bereich nicht abgehängt werden. Die Motionen wurden daraufhin
stillschweigend überwiesen. 2

MOTION
DATUM: 13.06.2022
LUKAS LÜTOLF
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Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Jahresrückblick 2023: Institutionen und Volksrechte

Das im Jahr 2023 zentrale politische und sehr stark medial begleitete Ereignis im
Themenbereich «Institutionen und Volksrechte» waren die eidgenössischen Wahlen
vom 22. Oktober (vgl. Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse).  

Im Nationalrat wechselten per Saldo lediglich 7.5 Prozent der 200 Sitze die Parteifarbe
– wesentlich weniger als noch vor vier Jahren (14.5%) – und in zehn Kantonen kam es zu
keinerlei parteipolitischen Sitzverschiebungen. Grösste Wahlsiegerin war die SVP, die
netto 9 Sitze gewann (vgl. Jahresrückblick Parteien), was die Medien als «Rechtsrutsch»
interpretierten. Sitze gewinnen konnten auch die SP (+2 Sitze), die Mitte und die EDU (je
+1 Sitz) sowie das MCG (+ 2 Sitze), das damit erneut ins Parlament einzog. Verluste
mussten auf der anderen Seite insbesondere die GLP (-6 Sitze) und die Grünen (-5
Sitze), aber auch die FDP, die EVP, die PdA und Ensemble à Gauche (je -1 Sitz)
hinnehmen. Letztere zwei Parteien sind somit nicht mehr im Parlament vertreten.
Gemessen an der Sitzzahl überholte die Mitte damit die FDP und wurde neu
drittstärkste Partei in der grossen Kammer. Zu reden gab diesbezüglich ein
Programmierfehler des Bundesamts für Statistik, das zuerst fälschlicherweise verkündet
hatte, dass die Mitte auch hinsichtlich Wählendenstärke knapp vor der FDP liege.

Zu Sitzverschiebungen kam es auch im Ständerat. Die Gesamterneuerungswahlen
führten in acht Kantonen zu parteipolitischen Verschiebungen und zu insgesamt 13
neuen Mitgliedern in der kleinen Kammer. Die Reihenfolge bezüglich Sitzstärke blieb
freilich weitgehend dieselbe wie schon 2019: Als stärkste Partei in der kleinen Kammer
konnte sich die Mitte mit dem Gewinn eines Sitzes halten, während die FDP mit einem
Sitzverlust weiterhin am zweitmeisten Sitze im Stöckli besetzte. Darauf folgten die SP,
die ihre zwei bei Ersatzwahlen während der Legislatur verlorenen Sitze zurückgewinnen
konnte, die SVP, die einen Sitz und mit Thomas Minder ein langjähriges
Fraktionsmitglied verlor, die Grünen mit zwei Sitzverlusten sowie die GLP und das MCG,
die mit je einem Sitz ins Stöckli einzogen. Während im Ständerat mit vier neuen Frauen
ein rekordhoher Frauenanteil von 34.8 Prozent erreicht wurde (2019: 26.1%;
Herbstsession 2023: 30.4%), sank der Frauenanteil im Nationalrat wieder unter den bei
den Wahlen 2019 erzielten bisherigen Rekordwert von 42 Prozent (neu: 38.5%).

Im Rahmen der im Dezember stattfindenden Bundesratserneuerungswahlen gab es
aufgrund des Rücktritts von Alain Berset auch eine Ersatzwahl. Dabei sorgte das
Zweierticket der SP für mediale Diskussionen über die seit einigen Jahren befolgte
informelle Regel, Vorschläge einer Fraktion nicht zu desavouieren. Die Mehrheit des
Parlaments hielt sich an diese Regel und entschied sich im dritten Wahlgang für Beat
Jans. Erfolglos blieb der Angriff der Grünen Partei mit Gerhard Andrey auf einen FDP-
Sitz; alle bisherigen Bundesratsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt. Als
Überraschung werteten die Medien die Departementsverteilung: Elisabeth Baume-
Schneider wechselte nach nur einem Jahr im EJPD ins frei gewordene EDI. Beat Jans
übernahm entsprechend die bisherigen Dossiers seiner Parteikollegin.

Wie bereits zu früheren Zeitpunkten sorgte auch die Wahl des neuen Bundeskanzlers
für einige Spannung. Der zurückgetretene Walter Thurnherr wurde im zweiten Wahlgang
durch den Vizekanzler Viktor Rossi ersetzt, der Mitglied der GLP ist. Zum ersten Mal in
der Geschichte der Schweiz stellt somit eine Partei den Bundeskanzler, die nicht in der
Regierung vertreten ist. 

Neben all diesen Wahlen und Wahlgeschäften gab es im Themenbereich «Institutionen
und Volksrechte» aber auch wichtige thematische Entwicklungen. So waren Regierung
und Verwaltung etwa mit den Nachwehen der Covid-19-Pandemie beschäftigt.
Verschiedene Berichte zu einer Verbesserung der Krisenorganisation der Exekutive
forderten einen permanenten Krisenstab, mit dem die Zusammenarbeit zwischen den
Departementen, aber auch zwischen Bund und Kantonen und mit der Wissenschaft im
Krisenfall verbessert werden soll. Auch das Parlament erhöhte seine Handlungsfähigkeit
in Krisensituationen: Künftig können ausserordentliche Sessionen rascher einberufen,
virtuelle Teilnahmen an Ratssitzungen ermöglicht sowie Rats- oder
Kommissionssitzungen auch digital durchgeführt werden. 

2023 erliess das Parlament neue Regeln zur Digitalisierung der Verwaltung, indem es
das EMBAG verabschiedete, mit dem der Einsatz von elektronischen Mitteln zur

BERICHT
DATUM: 31.12.2023
MARC BÜHLMANN
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Erfüllung von Behördenaufgaben geregelt wird. Dass eine Verbesserung der digitalen
Infrastruktur des Bundes dringend sei, schlossen die Medien aus verschiedenen
erfolgreichen Hackerangriffen auf die Bundesverwaltung (vgl. Jahresrückblick
Rechtsordnung). Der Bundesrat wurde in einem parlamentarischen Vorstoss
aufgefordert, die Verwaltung besser gegen Cyberangriffe zu schützen.

Unter Dach und Fach brachte das Parlament 2023 eine verbesserte Vereinbarkeit von
Mutterschaft und Parlamentsmandat. Die auf verschiedene Standesinitiativen
zurückgehende Teilrevision des Erwerbsersatzgesetzes sieht vor, dass gewählte lokale,
kantonale oder nationale Parlamentarierinnen ihren Anspruch auf Entschädigung nicht
mehr verlieren, wenn sie während des Mutterschaftsurlaubs an Kommissions- oder
Ratssitzungen teilnehmen. 

Einiges zu reden gab 2023 der Teuerungsausgleich für die Löhne des Bundes. Die
Anpassung der Löhne von Magistratspersonen ist per Verordnung geregelt und wurde
unter medialer Kritik für das Jahr 2023 auf 2.5 Prozent angesetzt. Den rund 40'000
Verwaltungsangestellten gewährte der Bundesrat ebenfalls eine Lohnanpassung von 2.5
Prozent. Allerdings lehnte das Parlament den für die nachträgliche Erhöhung von 2.0
auf 2.5 Prozent benötigten Nachtragskredit ab. Auch für sich selber lehnte das
Parlament medienwirksam einen Teuerungsausgleich ab. 

Lediglich zu drei eidgenössischen Vorlagen, die auf einen einzigen Abstimmungstermin
angesetzt worden waren, konnte sich die Stimmbevölkerung im Berichtsjahr äussern
(Klimagesetz, 5. Covid-19-Gesetzesrevision, OECD-Mindestbesteuerung). Das im
Jahresvergleich eher geringe mediale Interesse am Unterthema «Direkte Demokratie»
(vgl. Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse) dürfte damit zu erklären sein. Zwar stehen
2024 wieder wesentlich mehr direktdemokratische Urnenentscheide an, diese werden
freilich kaum staatspolitischen Inhalt haben: Die Volksinitiativen «Volk und Stände
entscheiden über dringlich erklärte Bundesgesetze!» und auch die Forderung für eine
Totalrevision der Bundesverfassung scheiterten nämlich 2023 an der
Unterschriftenhürde. In diesem Jahr mit der Unterschriftensammlung begann hingegen
ein Begehren, das eine Bestätigungswahl für Bundesratsmitglieder durch Volk und
Stände verlangt.

Auch 2023 gab es Diskussionen über eine Ausweitung des Kreises an
Stimmberechtigten und über die Erleichterung der Wahrnehmung des Stimmrechts.
Zum dritten Mal stimmte die grosse Kammer gegen einen Abschreibungsantrag ihrer
SPK-NR, die nun eine Vorlage für Stimmrechtsalter 16 ausarbeiten muss. Zu reden
geben wird diesbezüglich künftig wohl auch der bisherige Stimmrechtsausschluss von
Menschen mit geistigen Behinderungen. Bei den eidgenössischen Wahlen durften
zudem in drei Kantonen (BS, SG, TG) nach einiger Zeit wieder Versuche mit E-Voting
durchgeführt werden. 3

Bundesverwaltung - Organisation

Weil Stefanie Heimgartner (svp, AG) die Motion von Gerhard Andrey (gp, FR) für eine
Freigabe von Bildern des Bundes bekämpfte, musste diese – trotz Unterstützung durch
den Bundesrat – in der Frühjahrssession 2022 in der grossen Kammer diskutiert
werden. Der Motionär legte dort dar, dass Bildmaterial, welches in der Verwaltung
produziert und also durch Steuergelder finanziert werde, gratis zur Verfügung stehen
müsse. Es sei seltsam, dass etwa ein Bild des Bundesrats frei verwendet werden dürfe,
wenn eine US-Behörde dieses erstellt habe, nicht aber, wenn die Schweizer
Bundesverwaltung Urheberin des Bildes sei. Es sei deshalb eine Gesetzesänderung
vorzusehen, die nicht nur sicherstelle, dass künftig von der Bundesverwaltung
produziertes Bildmaterial gratis zur Verfügung gestellt werde, sondern dass dieses auch
unter einer entsprechenden Lizenzierung hergestellt und auf einer Open-Data-
Plattform publiziert werden müsse. Seine Forderung passe in die aktuelle Open-
Government-Data-Strategie des Bundes, so Andrey. Dieser Punkt wurde in der Debatte
von Finanzminister Ueli Maurer bestätigt, der die Empfehlung des Bundesrats die
Annahme der Motion bekräftigte. Man könne Bilder bereits heute kostenlos nutzen,
wenn man bei der entsprechenden Stelle nachfrage, wendete hingegen Stefanie
Heimgartner ein. Digitalisierung und Veröffentlichung von sämtlichen Bildern würden
hingegen Kosten verursachen, die vor allem dann unnötig seien, wenn gar niemand die
entsprechenden Bilder nachfrage. Diese Kosten seien nicht von Steuerzahlenden zu
tragen, sondern von den Nutzenden des Bildmaterials zu entrichten. Auch diesen
Einwand begrüsste der Finanzminister im Prinzip und stellte klar, dass Bilder lediglich

MOTION
DATUM: 15.03.2022
MARC BÜHLMANN
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dann zur Verfügung gestellt würden, «wenn der Aufwand vernünftig ist». Die grosse
Kammer schien den Nutzen einer Veröffentlichung höher zu gewichten als den
Kosteneinwand: Lediglich die geschlossene SVP-Fraktion stimmte mit 52 Stimmen
gegen die Motion, die von einer Mehrheit von 139 Stimmen an den Ständerat
überwiesen wurde. 4

Auch im Nationalrat, der das Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur
Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) in der Herbstsession 2022 beriet, war die
bisher eher gemächliche Geschwindigkeit der schweizerischen Verwaltung hinsichtlich
Digitalisierung Thema bei der Eintretensdebatte. Die Schweiz hinke hinterher, befand
etwa der Sprecher der SPK-NR, Andri Silberschmidt (fdp, ZH). Zudem finde die
Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zwar statt, aber es gebe einen
«Wildwuchs von Systemen und Prozessen [...], die wenig aufeinander abgestimmt»
seien. In der Kommunikation zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden, Privaten und
Firmen brauche es aber gemeinsame Standards und Verantwortlichkeiten, die im
vorliegenden Gesetz geregelt würden. Die Mehrheit der Fraktionssprecherinnen und
-sprecher war sich danach einig, dass die Schweiz ihren Rückstand aufholen müsse
(Marco Romano, mitte, TI), dass es nun einen stärkeren politischen Willen brauche
(Damien Cottier, fdp, NE), dass man eigentlich gerne noch weiter gehen würde (Angelo
Barrile, sp, ZH), dass man jetzt einen Gang höher schalten wolle (Gerhard Andrey, gp,
FR), dass man nun keinen halben Schritt rückwärts, sondern zwei Schritte vorwärts
machen müsse (Corina Gredig, glp, ZH) oder dass man «dem Anschluss an die moderne
Welt [nicht mehr länger] hinterherrennen» dürfe (Barbara Steinemann, svp, ZH).
Eintreten war entsprechend unbestritten, obwohl Bundesrat Ueli Maurer darauf
hinwies, dass es nicht nur Rufe gebe, die Handbremse endlich zu lösen, sondern dass in
der Bevölkerung auch «abgrundtiefes Misstrauen» gegenüber der Digitalisierung
festgestellt werden könne. 
In der Detailberatung schuf der Nationalrat eine gewichtige Differenz zum Ständerat. So
soll das Gesetz nicht nur für die Bundesverwaltung, sondern auch für die
Kantonsverwaltungen und alle mit Vollzugsaufgaben betrauten Organisationen und
Personen gelten. Diesen Passus hatte der Bundesrat   nach der Vernehmlassung aus der
Vorlage gestrichen, weil er von Städten und Kantonen stark kritisiert worden war. Die
SPK-NR habe mit 15 zu 6 Stimmen bei einer Enthaltung aber dafür optiert, hier keinen
föderalen Flickenteppich zu schaffen. Mit 114 zu 77 Stimmen folgte die Ratsmehrheit
ihrer Kommission. Die geschlossen stimmende SVP-Fraktion und eine Mehrheit der
Mitte-Fraktion fanden sich in der Minderheit und votierten für die auch von Bundesrat
Ueli Maurer beworbene Lösung, der vergeblich argumentiert hatte, dass diese
Ausweitung des Gesetzes noch nicht reif sei.
Darüber hinaus wollte der Nationalrat im Gegensatz zur ständerätlichen Fassung auch
explizit das Prinzip «digital first» im Gesetz verankern. Damit werde eine Umkehr der
heutigen Praxis gefordert, mit der alles auf Papier gedruckt werde. Neu soll alles digital
sein und nur noch in Ausnahmefällen analog angeboten werden. Ebenfalls abweichend
vom Ständerat folgte die Ratsmehrheit ihrer SPK-NR, die den Passus der kleinen
Kammer wieder rückgängig machen wollte, wonach auf unterschiedliche Bedürfnisse –
vor allem von Personen ohne digitale Kenntnisse – Rücksicht genommen werden müsse.
Schliesslich machte der Nationalrat aus der Kann-Formulierung für die Veröffentlichung
von Open-Source-Software wieder eine Muss-Formulierung. Nachdem die
Ausgabenbremse gelöst worden war, erhielt die Vorlage in der Gesamtabstimmung 144
befürwortende und 24 ablehnende Stimmen. Letztere, wie auch die 24 Enthaltungen,
stammten allesamt aus der SVP-Fraktion. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.2022
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession 2023 beugten sich die Räte über die Differenzbereinigung zum
Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von
Behördenaufgaben (EMBAG). Das Gesetz schafft die Grundlagen für eine Digitalisierung
der Bundesverwaltung, indem es vor allem Standards und Interoperabilität festlegt und
dem Bund die Möglichkeit für Vereinbarungen mit Partnerinnen und Partnern schafft,
die ähnliche Standards und Plattformen nutzen.

Der Ständerat hatte in der Wintersession 2022 mehrere Differenzen geschaffen und
auch im Nationalrat lagen zahlreiche Minderheitsanträge vor. Einig waren sich die
Fraktionssprechenden darüber, dass Digitalisierung vor allem in der Bundesverwaltung
dringend nötig sei, weil die Schweiz diesbezüglich «nicht einmal im Mittelfeld» liege,
wie etwa Corina Gredig (glp, ZH) für die GLP-Fraktion ausführte. Allerdings brauche es
einheitliche Standards, weshalb sie in einem Minderheitsantrag forderte, die Kantone

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2023
MARC BÜHLMANN
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und die dezentralen Verwaltungseinheiten zu solchen einheitlichen Standards zu
verpflichten – dies hatte der Ständerat in seiner zweiten Lesung noch abgelehnt. Dieser
Punkt war jedoch im Nationalrat sehr umstritten, Marco Romano (mitte, TI) und Damien
Cottier (fdp, NE) setzten sich im Namen ihrer Fraktionen für eine föderalistische Lösung
ein, während Gerhard Andrey (gp, FR) und Angelo Barrile (sp, ZH) für ihre Fraktionen für
eine ganzheitliche Lösung, die nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Kantons- und
Gemeindeebene gelte, plädierten. Finanzministerin Karin Keller-Sutter erklärte, der
Bundesrat begrüsse den Kompromissvorschlag der SPK-NR, die dezentralen
Verwaltungseinheiten generell dem Gesetz zu unterstellen, der Regierung aber die
Möglichkeit für Ausnahmen zu geben. Bei den Kantonen bevorzuge der Bundesrat den
kooperativen Ansatz, weil eine von den Kantonen nicht mitgetragene Harmonisierung
kaum zielführend sein dürfte. Auch die Kommissionssprechenden Greta Gysin (gp, TI)
und Andri Silberschmidt (fdp, ZH) erklärten, die SPK-NR würde gerne daran festhalten,
alle Kantone zu verpflichten, sehe aber aufgrund der deutlichen Haltung des Ständerats
in dieser Frage wenig Spielraum. Es sei deshalb in den Augen der Mehrheit der
Kommission vernünftiger, die Kantone auszunehmen. Der Antrag der Minderheit Gredig
wurde zwar – wie die Fraktionsvoten erwarten liessen – von den geschlossenen
stimmenden Fraktionen der SP, GP und GLP gutgeheissen, diese 80 Stimmen unterlagen
allerdings den 108 Stimmen der drei geschlossen stimmenden bürgerlichen Fraktionen.

Gregor Rutz (svp, ZH) erachtete das Gesetz im Namen der SVP-Fraktion als
«Notlösung», mit dem wenigstens die «schlimmsten Defizite» behoben würden.
Eigentlich bedürfe es aber einer Verfassungsänderung, das Gesetz sei wohl nur knapp
verfassungskonform. Auch aus diesem Grund sei stets die Zustimmung der Kantone zu
verlangen, wenn der Bund mit Gemeinden Projekte plane – stellte er folglich als
Minderheitsantrag. Mit dieser Anhörungspflicht der Kantone zeigte sich die Mehrheit
der SPK-NR jedoch nicht einverstanden: Die bundesrätliche Kompetenz,
Vereinbarungen abzuschliessen, solle nicht eingeschränkt werden und der
Minderheitenantrag Rutz sei entsprechend abzulehnen. Auch hier folgte der Rat mit 107
zu 80 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit. Für die Kommissionsempfehlung
votierten diesmal die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der GLP und der GP,
unterstützt von einer Mehrheit der FDP und den drei EVP-Mitgliedern der Mitte-EVP-
Fraktion.
Mehrere weitere Entscheidungen traf der Rat jeweils ohne Minderheitsantrag. So
erachtete die SPK-NR beispielsweise die explizite Erwähnung von Bedürfnissen
spezifischer Bevölkerungsgruppen als nicht nötig. Bei der Frage zu «Open Source»
hatte die Kommission einen Kompromiss ausgearbeitet: Quellcodes sollen generell
transparent gemacht werden müssen, ausser wenn Drittrechte verletzt würden oder die
Sicherheit in Gefahr sei. Schliesslich schlug die SPK-NR vor, die Verwaltung der
Metadaten einzig beim Bundesamt für Statistik zu belassen. Oppositionslos nahm der
Nationalrat diese nicht bestrittenen Empfehlungen seiner Kommission allesamt an. 

Damit ging die Vorlage mit noch fünf Differenzen an den Ständerat, der diese ebenfalls
in der Frühjahrssession 2023 behandelte. Die SPK-SR schlage vor, bei vier Differenzen
auf den Nationalrat einzuschwenken, berichtete Benedikt Würth (mitte, SG) für die
Kommission. Dem nationalrätlichen Kompromiss zu den dezentralen Einheiten
empfehle die SPK-SR einstimmig zu folgen; auch das Argument des Nationalrats, dass
im Gesetz die gesamte Bevölkerung berücksichtigt sei und es keine explizite Erwähnung
von Minderheitengruppen brauche, habe die gesamte Kommission überzeugt; die vom
Nationalrat formulierte Ausnahmeregel bei der Offenlegung des Quellcodes sei in der
SPK-SR ebenfalls auf einstimmige Unterstützung gestossen; bezüglich der Zuständigkeit
für die Sammlung der Metadaten hätte sich die Kommission zwar mehr Flexibilität
gewünscht, auch hier könne man aber mit der Lösung des Nationalrats gut leben.
Allerdings empfehle die Kommission, am ursprünglichen Entscheid des Ständerats
festzuhalten, dass der Bund bei Vereinbarungen, die er mit Gemeinden abschliesst, die
entsprechenden Kantone anhören müsse. Es wäre stossend, so Würth, wenn ein Kanton
mit seinen Gemeinden digitale Projekte vorantreibe und der Bund mit einzelnen
Gemeinden andere Projekte plane, ohne dass der Kanton dazu etwas sagen könne. Da
es keinen Minderheitsantrag gab, stimmte die kleine Kammer allen
Kommissionsempfehlungen stillschweigend zu.

Damit lag der Ball noch einmal beim Nationalrat. Die Kommission habe nur sehr kurz
getagt, gab Kommissionssprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) zu Protokoll. Sie sei
einstimmig der Meinung, dass man dem Ständerat im letzten Streitpunkt folgen könne:
Die Kommission sei stets der Meinung gewesen, dass der Bund die Kantone anhören
würde, wenn er mit einzelnen Gemeinden Projekte plane – dies hatte auch Bundesrätin
Keller-Sutter betont. Es spreche nichts dagegen, dies explizit ins Gesetz aufzunehmen.

01.01.65 - 01.01.24 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die grosse Kammer bereinigte diese letzten Differenz schliesslich stillschweigend. 

In den Schlussabstimmungen passierte das Gesetz den Nationalrat mit 183 zu 8
Stimmen (6 Enthaltungen). Die Opposition und die Enthaltungen stammten von
Mitgliedern der SVP-Fraktion. Der Ständerat stimmte dem Gesetz mit 42 zu 0 Stimmen
einstimmig zu. 6

Mit 8 zu 4 Stimmen beantragte die SPK-SR, die Motion von Gerhard Andrey abzulehnen,
die eine Freigabe von Bildern des Bundes via Open Government verlangt hätte. Dass die
ständerätliche Kommission ein Nein beantragte, obwohl sich die Mehrheit des
Nationalrats und auch der Bundesrat für eine Annahme der Motion ausgesprochen
hatten, war einer Information geschuldet, die sie in der Zwischenzeit eingeholt hatte:
Konkret hatte die SPK-SR die Zahl der in Frage kommenden Bilder sowie die technisch,
finanziell und personell notwendigen Ressourcen für Digitalisierung und Katalogisierung
nachgefragt. Es habe sich dabei einerseits gezeigt, dass die rund 250'000 Bilder
erhebliche Kosten verursachen würden. Andererseits seien mit dem Bundesgesetz über
den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben in der
Frühlingssession 2023 (EMBAG) die gesetzlichen Grundlagen geschaffen worden, die die
Verwaltung sowieso verpflichten, alle Daten unentgeltlich und online zur Verfügung zu
stellen. Die von der Motion verlangte gesetzliche Grundlage gebe es also bereits, so die
Begründung der Kommission für ihre Empfehlung, die Motion abzulehnen. 
In der ständerätlichen Debatte wurden die Argumente der Kommissionsmehrheit von
Daniel Fässler (mitte, AI) ausgeführt. Er wiederholte die Kommissionsargumente und
rechnete vor, dass die Digitalisierung und Veröffentlichung aller Bilder, die sich im
Besitz des Bundes befinden, «rund 60 Mann- oder Fraujahre» in Anspruch nehmen
würde. Auch die Finanzministerin Karin Keller-Sutter betonte, die Kostenfolgen für die
Verwaltung seien «nicht zu unterschätzen», auch wenn der Bundesrat die Motion
grundsätzlich für umsetzbar halte. Der Ständerat folgte mit 23 zu 9 Stimmen (2
Enthaltungen) der Kommissionsmehrheit und lehnte die Motion ab. 7

MOTION
DATUM: 31.05.2023
MARC BÜHLMANN
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